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Vertraulichkeitsverpflichtung 

____________ ______________________ _______________________ ________________ 
Titel Vorname Nachname  Geburtsdatum 

_______________________________________ 
Tätigkeit (bitte auswählen) 

Verpflichtung auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutzgrundver-

ordnung (DS-GVO) 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet werden, dass 

die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gewähr-

leistet werden. Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der Weise 

zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu verarbeiten 

oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, 

zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang führt. Es ist daher untersagt, 

geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgaben-

erfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Dies 

gilt im gleichen Sinne auch für geschützte auf das Universitätsklinikum Düsseldorf bezogene Daten. 

Verpflichtung auf das Berufsgeheimnis bzw. die Schweigepflicht 

Ihre Tätigkeit berührt die (ärztliche) Schweigepflicht. Sie wirken an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit eines 

Berufsgeheimnisträgers mit, soweit dies erforderlich ist. Es ist Ihnen untersagt, fremde Geheimnisse, namentlich 

zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse unbefugt zu 

offenbaren (vgl. § 203 Strafgesetzbuch (StGB) „Berufsgeheimnis“). 

Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis 

Ihre Tätigkeit berührt weiter das Fernmeldegeheimnis. Sie dürfen sich nicht über das erforderliche Maß hinaus 

Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation verschaffen. Sie dürfen derartige Kennt-

nisse grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben (vgl. § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) „Fernmeldegeheim-

nis“). 

Verpflichtung auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

Über alle Angelegenheiten des Universitätsklinikum Düsseldorf, die beispielsweise Einzelheiten der Organisation 

und der Einrichtung betreffen, sowie über Betriebs- und Geschäftsvorgänge und Zahlen des internen Rechnungs-

wesens, ist von Ihnen – auch nach Beendigung des Arbeits- / Dienstverhältnisses – Verschwiegenheit zu wahren, 

sofern sie nicht allgemein öffentlich bekannt geworden sind. Hierunter fallen auch Vorgänge von Drittunternehmen, 

mit denen Sie dienstlich befasst sind.  

Alle, die dienstlichen Tätigkeiten betreffenden Aufzeichnungen, Abschriften, Geschäftsunterlagen, Ablichtungen 

dienstlicher oder geschäftlicher Vorgänge, die Ihnen überlassen oder von Ihnen angefertigt werden, sind vor Ein-

sichtnahme Unbefugter zu schützen. 
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Von diesen Verpflichtungen haben Sie Kenntnis genommen. Verstöße gegen Datenschutzvorschriften und diese 

Vertraulichkeitsverpflichtung können insbesondere strafrechtlich mit Geldstrafe und/ oder Freiheitsstrafe geahndet 

werden.  

Entsteht der betroffenen Person, auf die sich die Daten beziehen, durch die unzulässige Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten und/ oder einem schuldhaften Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsverpflichtung ein 

materieller oder immaterieller Schaden, kann ein (zivilrechtlicher) Schadenersatzanspruch gegen Sie persönlich 

entstehen. Für diesen Schadensersatzanspruch haften Sie unter Umständen unbeschränkt mit Ihrem gesamten 

Vermögen und ohne die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren.  

Ihre sich ggfs. aus (Leih-)Arbeits- / Dienst- / Werkvertrag und / oder Dienstvereinbarung und / oder gesonderter 

Vereinbarung ergebende Geheimhaltungs- bzw. Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Vertraulichkeits-
verpflichtung nicht berührt. 

Hiermit bestätige ich, 

____________ ______________________ _______________________ ________________ 
Titel Vorname Nachname  Geburtsdatum 

heute über die Bedeutung meiner Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit zur Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Anforderungen, meiner Verpflichtung auf das Berufsgeheimnis bzw. (ärztliche) Schweigepflicht, meiner 

Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis und meiner Verpflichtung auf die Wahrung von Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnissen in Kenntnis gesetzt und unterrichtet worden zu sein.  

Ich erkläre in Bezug auf die Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten die Vorgaben der geltenden 

Datenschutzvorschriften und aus dieser Vertraulichkeitsverpflichtung, insbesondere in Bezug auf datenschutz-

rechtliche Anforderungen, auf das Berufsgeheimnis bzw. (ärztliche) Schweigepflicht, auf das Fernmeldegeheimnis 

und auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen einzuhalten.  

Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit für das Universitätsklinikum Düsseldorf gemäß § 203 Abs. 3 

Strafgesetzbuch als mitwirkende Person gelte und der (ärztliche) Schweigepflicht unterliege. Dies gilt sowohl für 

die dienstliche Tätigkeit innerhalb wie auch außerhalb des Unternehmens. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zugleich den Empfang eines Exemplars dieser Vertraulichkeitsverpflichtung, 

ein Merkblatt nebst Erläuterungen sowie einen Auszug gesetzlicher Vorschriften u.a. aus der Datenschutzgrund-

verordnung der EU, dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen und des Strafgesetzbuches.  

______________________________, _________________________ Unterschrift ______________________________________ 

Ort Datum Verpflichteter 

______________________________, _________________________ 

Ort Datum 
Unterschrift ______________________________________ 

Verpflichtender   ________ ___________, _____________ 
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Merkblatt zur Vertraulichkeitsverpflichtung 

Sie wollen sicherlich nicht, dass Ihre personenbezogenen Daten – das sind die Angaben über Ihre Person und 

über Ihre persönlichen Verhältnisse – Unbefugten zur Kenntnis gelangen? Davor schützen Sie die Datenschutz-

grundverordnung der EU, das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen und andere bereichsspezifische Daten-

schutzregelungen wie das Gesundheitsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. 

Aber auch Sie sind im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten anderer 

vertraulich und weisungsgerecht zu behandeln. Behandeln Sie Daten anderer so, wie Sie Ihre eigenen Daten be-

handelt wissen wollen. 

Sie sind dafür verantwortlich, dass sämtliche Ihnen anvertraute geschützte Daten – diese können sowohl personen- 

als auch auf das Universitätsklinikum Düsseldorf bezogen sein – nur im Rahmen Ihrer Aufgabenstellung verarbeitet 

(gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt, gelöscht) oder genutzt werden. Jeder Missbrauch und jede unbefugte 

Weitergabe dieser Daten sind unzulässig und strafbar. Der Schutz personenbezogener Daten gemäß den gelten-

den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erstreckt sich auf in automatisierten oder nicht automatisierten/ma-

nuellen Dateien/Akten gespeicherte personenbezogene Daten. 

Insbesondere sind Sie persönlich dafür verantwortlich, dass 

- die Ihnen anvertrauten Daten und Datenträger (bspw. USB-Sticks, CD‘s/ DVD‘s, Karteien, Register,

Erfassungsformulare, Akten), wenn Sie nicht unmittelbar daran arbeiten, unter Verschluss gehalten

werden,

- Ihr DV-Gerät, Ihre Anwendungen und Ihr Passwort keinem Unbefugten zugänglich gemacht werden,

- nicht mehr benötigte Datenträger datenschutzgerecht vernichtet werden, damit eine missbräuchliche

Weiterverwendung nicht mehr möglich ist.

Es ist Ihnen untersagt, eigene DV-Geräte des Universitätsklinikums Düsseldorf und Firmengeräte privat zu nutzen 

oder private Computer, Software und Datenträger in das Universitätsklinikum einzubringen, da sonst eine wirksame 

Kontrolle des Datenschutzes innerhalb des Universitätsklinikums erheblich erschwert wird. Des Weiteren darf keine 

eigene Software auf den Firmenrechner oder Notebook installiert werden. 

Sie wurden auf die Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet, die auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fortbesteht. 

Bei Fragen zum Datenschutz oder in allen Zweifelsfragen wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten oder den 

Datenschutz des Universitätsklinikums Düsseldorf. 

Datenschutz@med.uni-duesseldorf.de 

Frau Andrea Albertz Tel.: -17542 

Datenschutzbeauftragte 

Frau Brigitte Link Tel.: -18302 

Datenschutzbeauftragte 
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Auswahl gesetzlicher Vorschriften 

Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll Ihnen einen Überblick über das datenschutzrechtliche Regelwerk verschaffen. Die 

Darstellung erfolgt exemplarisch und ist keineswegs vollständig. Weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen erhalten 

Sie beim behördlichen Datenschutzbeauftragten. 

Begrifflichkeiten 

Art. 4 Nr. 1 DS-GVO: „Personenbezogene Daten“ [sind] alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

Art. 4 Nr. 2 DS-GVO: „Verarbeitung“ [meint] jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-

cherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 

oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Grundsätze der Verarbeitung 

Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die 

betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). 

Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; … („Zweckbindung“); 

Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke 

der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; 

es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 

unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“). 

Art. 5 Abs. 1 lit. e DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen nur so lange ermöglichst, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; [...] („Speicherbegrenzung“) 

Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsich-

tigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 

Art. 29 DS-GVO: Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 

personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Art. 32 Abs. 2 DS-GVO: Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit 

der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder unbefugte 

Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise 

verarbeitet wurden – verbunden sind. 

Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO: Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich 

und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der […] zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, 

dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen führt. 

Haftung 

Art. 82 Abs. 1 DS-GVO 

Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch 

auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

§ 34 Datenschutzgesetz NRW

(1) Wer in Ausübung seiner Tätigkeit für eine öffentliche Stelle einen der in § 33 Absatz 1 genannten Verstöße gegen Entgelt oder in der

Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie die

oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

(3) Absatz 1 findet nur Anwendung, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

§ 33 Datenschutzgesetz NRW

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes oder einer anderen Rechts-

vorschrift des Landes Nordrhein-Westfalen geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

1. erhebt, speichert, verwendet, verändert, übermittelt, weitergibt, zum Abruf bereithält, den Personenbezug herstellt oder löscht oder
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2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre Übermittlung oder Weitergabe an sich oder andere

veranlasst.

Ordnungswidrig handelt auch, wer unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-

hältnisse einer nicht mehr bestimmbaren Person mit anderen Informationen zusammenführt und dadurch die betroffene Person wieder 

bestimmbar macht.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung ist die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit.

(4) Gegen öffentliche Stellen im Sinne von § 5 Absatz 1 werden Geldbußen nach Absatz 2 oder einer anderen Rechtsvorschrift über den

Schutz personenbezogener Daten nicht verhängt.

§ 202a Abs. 1 StGB

Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders 

gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 206 StGB

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die

ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikations-

dienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens unbefugt

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt

ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen,

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut

sind oder

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind.

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb des Post- oder Telekommunikations-

bereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden

sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen.

Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob je-

mand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände

erfolgloser Verbindungsversuche.

§ 303a Abs. 1 StGB

Wer rechtswidrig Daten […] löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

Fernmeldegeheimnis 

§ 88 TKG

(1) 1Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache,

ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. 2Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren

Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.

(2) 1Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. 2Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem

Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.

(3) 1Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige Erbringung der Telekommuni-

kationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren

Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. 2Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur

für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. 3Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an

andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Tele-

kommunikationsvorgänge bezieht. 4Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. […]

§ 206 StGB

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die

ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikations-

dienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens unbefugt

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von

ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen,

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- oder Telekommunikationsdiensten

betraut sind oder

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind.

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb des Post- oder Telekommunikations-

bereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden

sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen.

Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob je-

mand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände

erfolgloser Verbindungsversuche.

Berufsgeheimnis 

§ 203 StGB

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung

der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschafts-

prüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsan-

walts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde

oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuer-

beraterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. […] 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der

Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen

tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. […].

Geschäfts- und Betriebsgeheimnis 

§ 17 UWG

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhält-

nisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwe-

cken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen,

mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des

Unternehmens Schaden zuzufügen,

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch

a. Anwendung technischer Mittel,

b. Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder

c. Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder

2. in Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine

eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt

verwertet oder jemandem mitteilt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der

Regel vor, wenn der Täter 

1. gewerbsmäßig handelt,

2. bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder

3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nummer 2 im Ausland selbst vornimmt.

(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an

der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

(6) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.
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